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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

KOMMISSION

RICHTLINIE DER KOMMISSION

vom 17. November 1987

zur Änderung der Anhänge der Richtlinie 70/524/EWG des Rates über Zusatz
stoffe in der Tierernährung

(87/552/EWG) ,

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 70/524/EWG des Rates vom
23. November 1970 über Zusatzstoffe in der Tierernäh
rung ('), zuletzt geändert durch die Richtlinie
87/317/EWG (2), insbesondere auf Artikel 7,

in Erwägung nachstehender Gründe :

In der Richtlinie 70/524/EWG ist vorgesehen, daß deren
Anhänge ständig der Entwicklung der wissenschaftlichen
und technischen Erkenntnisse angepaßt werden . Eine
Neufassung der Anhänge wurde mit der Richtlinie
85/429/EWG der Kommission vorgenommen (3).

Es ist notwendig, die Liste der in Anhang I vorgesehenen
Fälle zu ergänzen, in denen Bentonit/Montmorillonit
ohne Interaktionsrisiko mit Antibiotika, Kokzidiostatika
und anderen Arzneimitteln gemischt werden können.

Calciumsulfat-Dihydrat als Fließhilfsstoff sowie verschie
dene Zusatzstoffe der Gruppe der Emulgatoren,
entsprechen in jeglicher Hinsicht den Voraussetzungen
für die Zulassung von Zusatzstoffen ; es erscheint deshalb
geboten, ihre Verwendung in der gesamten Gemeinschaft
zuzulassen .

Da die Untersuchungen bei bestimmten auf einzelstaat
licher Ebene zugelassenen, in Anhang II aufgeführten
Zusatzstoffen noch nicht abgeschlossen sind, ist es
notwendig, die Zulassungsdauer für die Stoffe um einen
bestimmten Zeitraum zu verlängern.

Da die Verwendung von verschiedenen Zusatzstoffen in
einigen Mitgliedstaaten erfolgreich erprobt wurde, ist es
angezeigt, die neuen Verwendungszwecke vorläufig bis
zur Zulassung auf Gemeinschaftsebene auf einzelstaat
licher Ebene zuzulassen ;

Die in dieser Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Futter
mittelausschusses —

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN :

Artikel 1

Die Anhänge der Richtlinie 70/524/EWG werden
entsprechend dem Anhang zu dieser Richtlinie geändert.

Artikel 2

Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Rechts
und Verwaltungsvorschriften, um den Bestimmungen von
Artikel 1 bis spätestens 30 . November 1988 nachzu
kommen. Sie unterrichten hiervon unverzüglich die
Kommission.

Artikel 3

Diese Richtlinie ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 17. November 1987

Für die Kommission

Frans ANDRIESSEN

Vizepräsident

(') ABl. Nr. L 270 vom 14. 12 . 1970, S. 1 .
(2) ABl . Nr. L 160 vom 20. 6 . 1987, S. 34.
(3) ABl . Nr. L 245 vom 12. 9 . 1985, S. 1 .
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